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Regeste

Regeste Art. 61 lit. d ATSG; reformatio in peius im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren.
Seiner Zielsetzung und systematischen Stellung entsprechend setzt Art. 61 lit. d ATSG
nicht voraus, dass ein kantonales Versicherungsgericht einen angefochtenen Entscheid nur
dann in peius reformieren darf, wenn dieser zweifellos unrichtig und die Korrektur von
erheblicher Bedeutung ist (Bereinigung der Rechtsprechung; E. 4).

Regeste Art. 61 let. d LPGA; reformatio in pejus en procédure de recours de première
instance. Compte tenu du but et de la systématique de l'art. 61 let. d LPGA, cette disposition
ne signifie pas qu'un tribunal cantonal des assurances ne peut procéder à une reformatio in
pejus d'une décision attaquée que si celle-ci est sans nul doute erronée et que sa correction
revêt une importance notable (clarification de la jurisprudence; consid. 4).

Regesto Art. 61 lett. d LPGA; reformatio in pejus nella procedura di ricorso di primo grado.
Considerati il fine e la sistematica dell'art. 61 lett. d LPGA, la normativa non prevede che
un tribunale cantonale delle assicurazioni possa procedere a una reformatio in pejus della
decisione impugnata, soltanto quando essa dovesse rilevarsi manifestamente errata e la
correzione sia di considerevole importanza (precisazione della giurisprudenza; consid. 4).

Erwägungen

E. 4.1.1
Nach Art. 61 ATSG bestimmt sich das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht
- unter Vorbehalt von Art. 1 Abs. 3 VwVG (SR 172.021) - nach kantonalem Recht, das
bestimmten bundesrechtlich umschriebenen Anforderungen zu genügen hat ( Art. 61 lit. a
bis i ATSG ). Nach Art. 61 lit. d ATSG ist das Versicherungsgericht an die Begehren der
Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu
Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern (reformatio in peius) oder dieser mehr
zusprechen, als sie verlangt hat (reformatio in melius).

E. 4.1.2
In formell-rechtlicher Hinsicht ist den Parteien vorher zur Wahrung des Gehörsanspruchs
Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben. Das Gericht
ist daher verpflichtet, der Beschwerde führenden Partei deutlich zu machen, dass es aus
seiner Sicht einen entsprechenden Verfahrensausgang für möglich hält, und ihr Gelegenheit
zu geben, darauf zu reagieren (Urteil 9C_483/2015 vom 28. Juli 2015 E. 3.2 mit
Hinweisen).

E. 4.2.1
Eine andere Frage ist es, unter welchen materiellen Voraussetzungen eine
Schlechterstellung der am Recht stehenden Partei zulässig ist. In BGE 142 V 337 E. 3.1 S.



339 hat sich das Bundesgericht BGE 144 V 153 S. 156 zur Frage nach der Zulässigkeit
einer reformatio in peius im kantonalen Beschwerdeverfahren dahingehend geäussert, dass
von der Möglichkeit derselben zurückhaltend Gebrauch zu machen und diese auf Fälle zu
beschränken sei, in welchen der angefochtene Entscheid offensichtlich unrichtig und die
Korrektur von erheblicher Bedeutung sei, was dem Willkürbegriff ( Art. 9 BV ) entspricht.
Es würden somit - bei leicht anderem Wortlaut - die gleichen strengen Vorausetzungen wie
bei der Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen oder Einspracheentscheide
gemäss Art. 53 Abs. 2 ATSG gelten. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass unter dem
Aspekt, dass die gleichen strengen Voraussetzungen wie bei der Wiedererwägung gelten
sollen, eine terminologische Abweichung nicht sinnvoll ist. Nachfolgend wird daher die
Problematik unter Verwendung der Terminologie "zweifellos unrichtig", dem
Gesetzeswortlaut für die Wiedererwägung entsprechend, abgehandelt. Weiter wurde im
soeben zitierten Urteil auf die Urteile H 161/06 vom 6. August 2007 E. 5.6, nicht publ. in:
BGE 133 V 569 , aber in: SVR 2008 AHV Nr. 8 S. 23; SVR 2013 UV Nr. 9 S. 29,
8C_592/2012 E. 3.5 Ingress sowie auf BGE 119 V 241 E. 5 S. 249 f. verwiesen. In BGE
143 V 168 E. 4.2 wurde die Frage der Voraussetzungen einer Schlechterstellung im
kantonalen Beschwerdeverfahren nochmals aufgeworfen, jedoch offengelassen. Das Urteil
8C_592/2012 E. 3.5 zitierte ohne weitere Begründung die Urteile H 161/06 und BGE 119 V
241 . Das Urteil H 161/06 bezog sich indessen, entgegen den Ausführungen in E. 3.2 von
BGE 142 V 337 , nicht auf den im kantonalen Beschwerdeverfahren geltenden Art. 61 lit. d
ATSG , sondern nahm in E. 5.6 Bezug zum Verfahren vor Bundesgericht, indem erneut auf
BGE 119 V 241 E. 5 S. 249 f. und UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 35
zu Art. 62, welche Bestimmung das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren betrifft,
verwiesen wurde. In BGE 119 V 241 äusserte sich das damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht - wiederum nur hinsichtlich des letztinstanzlichen Verfahrens, und
zwar im Rahmen der bis Ende 2006 geltenden Rechtslage mit Offizialmaxime bei
Streitigkeiten um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ( Art.
132 lit. c OG [BS 3 531]) - dahingehend, dass keine Pflicht zur reformatio in peius bestehe,
es sei eine blosse Befugnis, wobei im zu beurteilenden Fall von einer reformatio in peius
abgesehen wurde. Eine Unzulässigkeit einer Schlechterstellung, wenn der angefochtene
Entscheid nicht zweifellos unrichtig und die Korrektur von erheblicher Bedeutung ist (im
Sinne von Art. 53 Abs. 2 ATSG ), lässt sich diesen Erwägungen BGE 144 V 153 S. 157
nicht entnehmen (vgl. dazu TOBIAS BOLT, Zur reformatio in peius im Einsprache- und im
kantonalen Beschwerdeverfahren, Kommentar zum Urteil des Bundesgerichts 8C_127/2016
vom 20. Juni 2016, SZS 2016 S. 622 ff.).

E. 4.2.2
Da das kantonale Sozialversicherungsgericht nicht an die Parteibegehren gebunden ist, kann
es über die Anträge der Beschwerde führenden Partei hinausgehen und mehr oder weniger
zusprechen, als diese beantragt hat. Das Bundesgericht hat mehrfach betont, dass mit dieser
in Satz 1 von Art. 61 lit. d ATSG statuierten fehlenden Bindung an die Parteibegehren die
Verwirklichung des objektiven Rechts über das subjektive Rechtsschutzinteresse gestellt
wird ( BGE 138 V 339 E. 2.3.2.2 S. 342; BGE 137 V 314 E. 3.2.2 S. 319).
Dementsprechend gelten im Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht das Gebot
der Rechtsanwendung von Amtes wegen ( Art. 110 BGG ; BGE 122 V 34 E. 2b S. 36;
Urteil I 317/06 vom 23. Oktober 2007 E. 3, in: SVR 2008 IV Nr. 26 S. 79) und der
Untersuchungsgrundsatz ( Art. 61 lit. c ATSG ; BGE 137 V 314 E. 3.2.2 S. 319). Dem
kantonalen Gericht wird durch diese Entscheidung des Bundesgesetzgebers ermöglicht, das



geltende Recht auf den massgebenden Sachverhalt anzuwenden, ohne dabei an die
Begehren der versicherten Person gebunden zu sein ( BGE 143 V 295 E. 4.1.5). Dies wirft
die Frage auf, ob dem Gericht damit bei der Abwägung der bestehenden Interessen ein
Spielraum verbleibt, bei einer festgestellten Rechtsfehlerhaftigkeit eines angefochtenen
Entscheids eine Schlechterstellung vorzunehmen oder nicht. Hinsichtlich der grundsätzlich
gesetzgeberisch gewollten Priorisierung des objektiven Rechts liesse sich vertreten, dass
das kantonale Gericht - trotz des Wortlautes der Bestimmung im Sinne einer
"Kann-Vorschrift" - zumindest dann kein Entschliessungsermessen hat, wenn die
Rechtslage eindeutig und die Fehlerhaftigkeit des angefochtenen Entscheids klar
ausgewiesen ist. In dieser Konstellation könnte die Befugnis einer reformatio in peius
vielmehr als eine Pflicht hierzu verstanden werden, um gesetzmässige Zustände
herzustellen (vgl. Urteil 9C_821/2014 vom 29. Januar 2014 E. 5.1). Bezogen auf den
Anwendungsbereich des Art. 62 VwVG wird in der Literatur dementsprechend die Ansicht
vertreten, dass spätestens zu diesem Verfahrenszeitpunkt bei einer festgestellten
Bundesrechtsverletzung dem objektiven Recht zum Durchbruch zu verhelfen sei und daher
dem Sinn der Vorschrift entsprechend der Beschwerdeinstanz keine Wahl bleibe (ULRICH
ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius, in: Festschrift Henri BGE 144 V 153 S.
158 Zwahlen, 1977, S. 523; siehe ferner auch THOMAS HÄBERLI, in: Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 22 ff.
zu Art. 62 VwVG ).

E. 4.2.3
Soweit BGE 119 V 241 in E. 5 S. 249 festhielt, die reformatio in peius sei keine
Verpflichtung, sondern nur eine Befugnis und dabei auf ZIMMERLI, a.a.O., S. 530
verwiesen wurde, ist dieser Verweis ungenau. Der Autor bezieht sich darin auf
Abgabestreitigkeiten vor Bundesgericht, wobei nach damaliger Rechtslage keine Bindung
an die Parteibegehren bestand, wenn es im Prozess um die Verletzung von Bundesrecht
oder um die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts ging, weshalb in
diesem Rahmen eine reformatio in peius vel melius möglich war, nicht jedoch wegen
blosser Unangemessenheit (Art. 114 Abs. 1 des auf Ende 2006 aufgehobenen OG). Mit
Blick auf die damals nach Art. 105 Abs. 2 OG eingeschränkte Kognition des
Bundesgerichts hielt er hierzu weiter fest, dass dieses nur dann wegen fehlerhafter
Sachverhaltsermittlung über die Begehren der Parteien hinaus gehen könne, wenn die
Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung
wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt habe. Demnach liegt hier im kantonalen
Sozialversicherungsprozess mit Blick auf das in E. 4.2.2 Gesagte ohnehin eine andere
rechtliche Ausgangslage vor, weshalb sich hieraus nichts weiter gewinnen lässt.

E. 4.2.4
Will Art. 61 lit. d ATSG auf Stufe kantonaler Sozialversicherungsgerichtsverfahren die
Verwirklichung des materiellen Rechts über das individuelle Rechtsschutzinteresse stellen,
ist dies dem Legalitätsprinzip ( Art. 5 Abs. 1 BV ) und dem Gleichbehandlungsgebot ( Art.
8 BV ) geschuldet. Sofern reformatorisch entschieden werden kann und die Sache nicht
wegen anderer Mängel zurückgewiesen werden muss, ist das kantonale
Sozialversicherungsgericht bei Feststellung einer Rechtsverletzung verpflichtet, eine
reformatio in peius ins Auge zu fassen. Ob eine solche tatsächlich zu erfolgen hat, da das
objektive Recht durchgesetzt werden soll, oder ob im Einzelfall das subjektive
Rechtsschutzinteresse überwiegt, verbleibt im Rahmen dieses Spannungsverhältnisses der



Überprüfung durch das kantonale Gericht. Die Schlechterstellung im kantonalen
Beschwerdeverfahren aber mit Voraussetzungen zu verknüpfen, wie sie in BGE 142 V 337
E. 3.1 formuliert wurden, verträgt sich nicht mit der im kantonalen Beschwerdeverfahren
nach Art. 61 lit. d ATSG geltenden Offizialmaxime. Überdies beziehen sich die
Voraussetzungen BGE 144 V 153 S. 159 für die Wiedererwägung auf formell rechtskräftige
Verfügungen oder Einspracheentscheide. Dass die Verwaltung bei Rückzug der
Beschwerde nach angedrohter reformatio in peius nach Abschluss des Gerichtsverfahrens
nur unter wiedererwägungsrechtlichen Gesichtspunkten auf den nunmehr rechtskräftigen
Verwaltungsakt zurückkommen kann, steht damit nach dem soeben Ausgeführten im
Einklang. Sofern die versicherte Person nach Erhalt eines noch nicht in Rechtskraft
erwachsenen Verwaltungsakts den Rechtsweg beschreitet, muss sie nach Art. 61 lit. d
ATSG im Rahmen des Streitgegenstands mit einer Schlechterstellung rechnen. Ihrer
Zielsetzung und systematischen Stellung entsprechend setzt die Bestimmung des Art. 61 lit.
d ATSG nach dem Gesagten nicht voraus, dass ein kantonales Versicherungsgericht nur
dann einen angefochtenen Entscheid in peius reformieren darf, wenn dieser zweifellos
unrichtig und die Korrektur von erheblicher Bedeutung ist. Die Rechtsprechung ist in
diesem Sinne zu bereinigen.
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